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Allgemeines 

Um unsere Mitgliedsunternehmen bestmöglich 

zu unterstützen, haben die vier Spitzenverbände 

das Portal www.wirtschafttestetgegencorona.de 

freigeschaltet und gleichzeitig die Social Media 

Kampagne #WirtschaftImpft gestartet.  

 

Eine sehr übersichtliche Zusammenfassung 

bietet u.a. der folgende Link des BDA. 

 

Arbeitsrecht und Arbeitssicherheit 

Ein Beispiel für eine Arbeitgeberbescheinigung 

für den Arbeitsweg während der Ausgangssper-

re finden Sie hier 

Coronaschutzverordnung 

• Umsetzung der Bundesnotbremse in der 

Landesverordnung 

• Für bereits vorhandene Regelungen 

werden die entsprechenden Verweise 

auf das IfSG gegeben (bspw. für die 

Homeofficepflicht) 

• Neudefinition von OP-Masken als medi-

zinische Gesichtsmasken und FFP2-

Masken als Atemschutzmasken 

o In öffentlichen Verkehrsmitteln 

werden nun Atemschutzmasken 

als weitere verschärfte Maß-

nahme vorgeschrieben 

 

SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung 

• Klarstellung, dass die Testangebotsver-

pflichtung gemäß § 5 bei Leiharbeit-

nehmern vom Entleiher der Leiharbeit-

nehmer aufgrund des Übergangs der 

arbeitsschutzrechtlichen Pflichten nach 

§ 11 Abs. 6 Satz 1 AÜG 

• FAQ der BDA zu Fragen zur Verordnung 

und mobiler Arbeit ist hier zu finden 

 

 

Infektionsschutzgesetz 

• Verstöße gegen die Homeofficepflicht 

werden nach IfSG nicht im Bußgeldkata-

log geführt 

• Die Abgabe des Angebots auf Arbeit von 

zu Hause aus (Inhalt und Tag) sowie 

den Zugang dieses Angebots bei den 

Beschäftigten sollte aus Nachweisgrün-

den möglichst dokumentiert werden. 

Lehnen Beschäftigte ein Angebot ab, 

bietet es sich an, diese Ablehnung fest-

zuhalten. Dafür genügt z. B. eine E-Mail 

des Beschäftigten, nicht von zu Hause 

aus arbeiten zu können. 

 

Impfungen 

• Ab Juni werden nach bisherigem Stand  

 

Finanzielles Hilfsprogramm 

Änderungen bei Überbrückungshilfe III 

• In der Pressemeldung des Bundeswirt-

schaftsministeriums (BMWi) wird auf ei-

ne Einigung mit dem Bundesfinanzmi-

nisteriums zu verschiedenen Anpassun-

gen bei der Überbrückungshilfe III hin-

gewiesen. Hierbei ist der Eigenkapital-

zuschuss die wichtigste Neuregelung. 

Diesen können die Unternehmen erhal-

ten, die mindestens drei Monate seit 

November 2020 einen Umsatzeinbruch 

von mehr als 50 Prozent je Monat zu 

verzeichnen hatten.  

• Der Eigenkapitalzuschuss wird über die 

reguläre Förderung der Überbrückungs-

hilfe III hinaus gewährt.  

• Zudem wird die Fixkostenerstattung, 

wenn ein Unternehmen einen Umsatz-

einbruch von mehr als 70 Prozent erlit-

ten hat, von 90 Prozent auf bis zu 100 

Prozent erhöht.  

http://www.wirtschafttestetgegencorona.de/
https://arbeitgeber.de/covid-19/
https://agvel.unternehmerschaft.wigadi.de/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2021/04/Anlage_Passierschein_Bescheinigung-des-Arbeitgebers-zur-Erreichung-der-Arbeitsstelle.pdf
https://agvel.unternehmerschaft.wigadi.de/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2021/04/Anlage-4_1.-Arbeitgeberbescheinigung-zur-Vorlage-bei-Ausgangsbeschraenkungen.pdf
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2021/03/20210401-ueberbr%C3%BCckungshilfe-3.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2021/03/20210401-ueberbr%C3%BCckungshilfe-3.html
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Ueberbrueckungshilfe/Ueberbrueckungshilfe-III/ueberbrueckungshilfe-iii.html
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• Zu den angekündigten Anpassungen 

gehören auch der einfachere Zugang zu 

Hilfen für junge Unternehmen sowie 

Sonderregelungen für Großhändler von 

Saisonware, der Veranstaltungs- und 

Reisewirtschaft. Details sollen im Laufe 

der kommenden Woche folgen. 

 

Kurzarbeitergeld und Personal 

Kurzfristige Beschäftigung 

• Am Donnerstag, 22. April 2021, hat der 

Bundestag beschlossen, dass die zuläs-

sige Dauer der kurzfristigen Beschäfti-

gung einmalig in diesem Jahr, befristet 

für die Zeit vom 1. März 2021 bis ein-

schließlich 31. Oktober 2021, für alle 

Formen der kurzfristigen Beschäftigung 

auf eine Höchstdauer von vier Monaten 

oder 102 Arbeitstagen ausgeweitet wird. 

• Aus Gründen des Bestandsschutzes soll 

die Ausweitung der Zeitgrenzen nicht für 

Beschäftigungsverhältnisse gelten, die 

bereits vor Inkrafttreten dieser Regelung 

begonnen wurden und – unter Anwen-

dung der bisherigen Zeitgrenzen – nicht 

kurzfristig sind. 

Der Referentenentwurf für die Zweite Verord-

nung zur Änderung der Kurzarbeitergeldverord-

nung wurde Kabinettsbeschluss am 24. März 

2021 auf den Weg gebracht. Änderungen: 

• Das reduzierte Mindestquorum für den 

Arbeitsausfall von 10 % (statt einem 

Drittelerfordernis) und der Verzicht auf 

den Einsatz von negativen Arbeits-

zeitsalden gelten nun auch für die Be-

triebe, die bis zum 30. Juni 2021 (statt 

bislang bis zum 31. März) neu oder nach 

einer Unterbrechung von mind. drei Mo-

naten erneut Kurzarbeit einführen. 

• Die befristete Öffnung des KuG für die 

Zeitarbeit bis zum 31. Dezember 2021 

gilt auch für Zeitarbeitsbetriebe, die bis 

zum 30. Juni 2021 Kurzarbeit einführen. 

• Die erleichterten Zugangsvoraussetzun-

gen für das KuG wurden an den Stichtag 

für die volle bzw. hälftige Erstattung der 

vom Arbeitgeber allein zu tragenden So-

zialversicherungsbeiträge angeglichen.  

Fördermöglichkeiten 

• Zum Thema Anpassungsqualifizierung 

(oder abschlussorientierten Weiterbil-

dung für Fachkräfte) während KuG-

Bezug bietet der folgende Leitfaden eine 

gute Orientierung.  

• Hier gibt es das übersichtliche Schaubild 

der Vollversion als eigene Datei. 

 

Recht 

Aussetzung der Insolvenzanmeldungspflicht 

 

• Die Gesetzeslage zur Insolvenzanmel-

dung von Unternehmen wurde erneut 

angepasst und am 12. Februar 2021 von 

Bundestag ratifiziert. Der § 1 Abs. 3 des 

COVID-19-Insolvenzaussetzungs-

gesetzes lautet rückwirkend zum 1. Feb-

ruar 2021 wie folgt: „Vom 1. Januar 

2021 bis zum 30. April 2021 ist die 

Pflicht zur Stellung eines Insolvenzan-

trags nach Maßgabe des Absatzes 1 für 

die Geschäftsleiter solcher Schuldner 

ausgesetzt, die im Zeitraum vom 1. No-

vember 2020 bis zum 28. Februar 2021 

einen Antrag auf die Gewährung finan-

zieller Hilfeleistungen im Rahmen staat-

licher Hilfsprogramme zur Abmilderung 

der Folgen der COVID-19-Pandemie 

gestellt haben. War eine Antragstellung 

aus rechtlichen oder tatsächlichen 

Gründen innerhalb des Zeitraums nicht 

möglich, gilt Satz 1 auch für Schuldner, 

die nach den Bedingungen des staatli-

chen Hilfsprogramms in den Kreis der 

Antragsberechtigten fallen. Die Sätze 1 

und 2 gelten nicht, wenn offensichtlich 

keine Aussicht auf Erlangung der Hilfe-

leistung besteht oder die erlangbare Hil-

feleistung für die Beseitigung der Insol-

venzreife unzureichend ist. 

• Über eine erneute Verlängerung wird ak-

tuell diskutiert. Die Ergebnisse sind bei 

https://arbeitgeber.de/wp-content/uploads/2021/03/bda-arbeitgeber-covid_19-faq_weiterbildung_kurzarbeitergeld-2021_03.pdf
https://agvel.unternehmerschaft.wigadi.de/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2021/03/Anlage-2_Weiterbildung-waehrend-Kurzarbeit-nach-%C2%A7-106a-SGB-III.pdf
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Veröffentlichung des Corona-Updates 

(29.04.2021) noch nicht bekannt. 

 

Steuern und Abgaben  

Geplante Verlängerung der Corona-Prämie 

• Es geht um den Regierungsentwurf, die 

Zahlungsfrist der steuer- und beitrags-

freien „Corona-Prämie“ (§ 3 Nr. 11a 

EStG) zu verlängern.  

• Am 14. April 2021 hatte die Anhörung im 

Finanzausschuss des Bundestages zum 

AbzStEntModG stattgefunden. 

• Der derzeitige für die Steuerfreiheit spä-

teste Auszahlungszeitpunkt, 30. Juni 

2021, wird laut des Regierungsentwurfs 

bis zum 31. März 2022 verlängert. 

• Der Finanzausschuss betont, dass es 

bei einem maximalen Steuerfreibetrag 

von 1.500 Euro bleiben wird. 

• Die Abstimmung des Bundestages über 

das AbzStEntModG ist für den 5. Mai 

2021 anberaumt. Nach dem Beschluss 

des Bundestages muss der Bundesrat 

zustimmen, bevor es im Bundesgesetz-

blatt veröffentlicht werden kann. 

 

Stundung der Sozialversicherungsbeiträge 

• Der GKV-Spitzenverband hat am 20. 

April 2021 in einem Rundschreiben die 

Voraussetzungen für das vereinfachte 

Stundungsverfahren für den Monat April 

2021 dargelegt.  

• Die Beiträge für den Monat April 2021 

können dem Schreiben zufolge auf An-

trag der vom Shutdown betroffenen Un-

ternehmen maximal bis zum Fälligkeits-

tag für die Beiträge des Monats Mai 

2021 gestundet werden.  

• Dabei wird unterstellt, dass die vom 

BMWi angekündigten Wirtschaftshilfen 

für die Monate Januar bis April 2021 den 

betroffenen Unternehmen bis Ende Mai 

2021 vollständig zugeflossen sind. 

• Das überarbeitete Muster zur Antrags-

stellung finden Sie über den Service der 

Unternehmerschaft. 

Drittes Corona-Steuerhilfegesetz 

• Am 10. März 2021 wurde das drittes 

Corona-Steuerhilfegesetz veröffentlicht. 

Das Bundesfinanzministerium (BMF) hat 

ein Informationsblatt mit den am häufigs-

ten gestellten Fragen (FAQ) zu den 

steuerlichen Maßnahmen online zur Ver-

fügung gestellt. 

https://agvel.unternehmerschaft.wigadi.de/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2021/04/Anlage_Verlaengerung-der-steuer-und-beitragsfreien-Corona-Praemie-geplant.pdf
https://agvel.unternehmerschaft.wigadi.de/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2021/04/Anlage-1_Erleichterte-Stundung-der-Sozialversicherungsbeitraege-Monat-April-2021.pdf
https://agvel.unternehmerschaft.wigadi.de/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2021/04/Anlage-2_Erleichterte-Stundung-der-Sozialversicherungsbeitraege-Monat-April-2021.pdf
https://agvel.unternehmerschaft.wigadi.de/wp-content/uploads/bsk-pdf-manager/2021/04/Anlage-2_Erleichterte-Stundung-der-Sozialversicherungsbeitraege-Monat-April-2021.pdf
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s0330.pdf%27%5D__1616689979155
https://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav#__bgbl__%2F%2F*%5B%40attr_id%3D%27bgbl121s0330.pdf%27%5D__1616689979155
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/2020-04-01-FAQ_Corona_Steuern.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/2020-04-01-FAQ_Corona_Steuern.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/2020-04-01-FAQ_Corona_Steuern.html

